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Zusammenfassung 
 
 
Der GKV-Spitzenverband und die Informations-
technische Servicestelle der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (ITSG) führen derzeit ein vom 
Bundesgesundheitsministerium (BMG) unter-
stütztes Pilotprojekt „elektronische Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung“ (eAU) durch. 
 
Die Idee einer eAU ist grundsätzlich überle-
genswert und sollte mit den Betroffenen (Ärz-
te, Krankenkassen, Arbeitnehmer und Arbeit-
geber) umfassend erörtert werden. Derzeit 
bestehen in der Arbeitgeberschaft aber erheb-
liche Zweifel an einem wirksamen Bürokratie-
abbau. 
 
Zunächst gilt es, den enormen technischen Auf-
wand und die damit verbundenen softwaretechni-
schen Umsetzungsanforderungen und deren 
Kosten für die Arbeitgeber zu beachten. Die 
technische Umstellung auf eine eAU wäre nur 
dann diskutabel, wenn die daraus resultierenden 
Einsparungen beim Arbeitgeber die Umstellungs-
kosten und dauerhaften Softwaregebühren über-
steigen. Jedenfalls bei Klein- und Kleinstbetrie-
ben sind Prozessverbesserungen und Kostenvor-
teile jedoch wenig wahrscheinlich. Im Gegenteil 
könnte es sogar zu Nettobelastungen kommen, 
die das glatte Gegenteil vom geplanten Bürokra-
tieabbau wären. Gerade deshalb ist der Dialog 
mit den tatsächlich Betroffenen unverzichtbar. 
 
Daneben besteht die Notwendigkeit, die zahlrei-
chen offenen rechtlichen, insbesondere auch ar-
beitsrechtlichen, Fragen zu beantworten. 
 
 
 
Im Einzelnen 
 
 
Hintergrund Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung 
 
Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Krank-
schreibung) ist die Bestätigung des Arztes oder 
Zahnarztes über eine festgestellte Erkrankung, 
die den Erkrankten am Erbringen der Arbeitsleis-
tung hindert. Der Arzt bzw. der Versicherte teilt 
der Krankenkasse in der Regel innerhalb von drei 
Werktagen die Informationen auf den entspre-

chenden Vordrucken mit. In der Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung für die Krankenkasse sind die 
Diagnosen einzutragen, welche die Arbeitsunfä-
higkeit begründen. 
 
Der Arbeitnehmer muss dem Arbeitgeber spätes-
tens am vierten Tag der Erkrankung eine Be-
scheinigung über die Arbeitsunfähigkeit vorlegen; 
die Bescheinigung kann von ihm auch schon vor-
her verlangt werden (§ 5 EFZG). Die ärztlich 
festgestellte Arbeitsunfähigkeit ist Voraussetzung 
für den Anspruch auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall und für den Anspruch auf Kran-
kengeld. Jährlich werden ca. 250 Mio. Arbeitsun-
fähigkeitsmeldungen erstellt. 
 
 
Projektgegenstand 
 
Im Rahmen des Pilotprojektes sollen die fachli-
chen und technischen Anforderungen an die    
elektronische Übermittlung der Arbeitsunfähig-
keitsmeldungen (eAU) von Ärzten an Kranken-
kassen und Arbeitgeber in Form eines Konzeptes 
erarbeitet werden. Auf dieser Basis soll eine Pi-
lotanwendung der eAU, soweit möglich, unter 
Nutzung von Komponenten und Diensten der  
Telematikinfrastruktur der Gesundheitskarte so-
wie des elektronischen Datenaustausches zwi-
schen Krankenkassen und Arbeitgebern erstellt 
werden. Es ist geplant, mit ausgewählten Soft-
ware-Erstellern von Praxiscomputersystemen für 
Ärzte, Krankenkassen bzw. deren Datenannah-
mestellen sowie Software-Erstellern von Entgelt-
abrechnungsprogrammen eine Pilotanwendung 
zur Übertragung fiktiver Daten zu erstellen. Der 
Abschlussbericht des gesamten Projektes soll 
Mitte März 2010 vorliegen. 
 
 
Bewertung 
 
Die Idee einer eAU ist grundsätzlich überlegens-
wert. Hiermit könnten die heutigen Medienbrüche 
(Daten wechseln zwischen elektronischer Spei-
cherung und Aufdruck auf Papier „hin und her“) 
reduziert und die Daten schneller beim Arbeitge-
ber vorliegen. 
 
Bereits bei der Projektvorstellung Mitte Dezember 
2009 hat die BDA jedoch auf den enormen tech-
nischen Aufwand und die damit verbundenen 
softwaretechnischen Umsetzungsanforderungen 
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und deren Kosten für die Arbeitgeber sowie auf 
viele offene rechtliche, insbesondere auch ar-
beitsrechtliche, Fragen hingewiesen. Soll der Ar-
beitnehmer aus der auch in Tarifverträgen und 
Betriebsvereinbarungen spezifizierten Verantwor-
tung zur Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung „entlassen“ werden? Ist es zielführend, 
dass der heutige „Herr der Verfahrens“, der Ar-
beitnehmer, diese Funktion – jedenfalls teilweise 
– an den Arzt bzw. dessen Software abgibt? Was 
ist, wenn es (Zustell-)Probleme oder Zeitverzöge-
rungen bei der Erstellung der eAU gibt? Haftet 
dann der Arbeitnehmer, der Arzt oder die Kran-
kenkasse bzw. die Sozialversicherung? Wie ver-
hält es sich mit dem Leistungsverweigerungs-
recht des Arbeitgebers (§ 7 EFZG)? 
 
Bei den Arbeitgebern müssten vielerlei neue Pro-
zesse initiiert werden. Wo genau im Unterneh-
men geht die Meldung ein? Wie gelangt die In-
formation an die richtige Stelle im Unternehmen? 
Wer soll Zugriff auf die Meldung haben? Bei ex-
ternen Betriebsstätten entstünde ein erheblicher 
Weiterleitungsaufwand. Es müssten entspre-
chende Schnittstellen aufgebaut werden, die wie-
derum zu einer weiter steigenden Komplexität in 
der Datenverarbeitung führen würden. 
 
Die technische Umstellung auf eine eAU kann 
nur dann in Betracht kommen, wenn die daraus 
resultierenden Einsparungen beim Arbeitgeber 
die Umstellungskosten und dauerhaften Soft-
waregebühren übersteigen. Jedenfalls bei Klein- 
und Kleinstbetrieben sind Prozessverbesserun-
gen und Kostenvorteile jedoch wenig wahrschein-
lich. Im Gegenteil könnte es zu Nettobelastungen 
kommen, die das glatte Gegenteil vom geplanten 
Bürokratieabbau wären. In diesem Zusammen-
hang gilt es zu bedenken, dass in den letzten 
Jahren nicht wenige neue elektronische Verfah-
ren eingeführt wurden bzw. noch werden (etwa 
das ELENA-Verfahren). Die Implementierung und 
der Weg zu einem möglichst reibungslosen Be-
trieb dieser Verfahren darf nicht durch die Einfüh-
rung immer weiterer neuer Verfahren erschwert 
werden. 
 
Bei der eAU würde und muss zudem der Daten-
schutz bzw. die Datensicherheit eine wichtige 
Rolle spielen. Wenn die eAU mit zusätzlichen 
hohen Datenschutzanforderungen an die Arbeit-
geber einhergeht, müssen auch die dadurch not-

wendig werdenden neuen Prozesse und die Kos-
ten mit Beachtung finden. 
 
Eine Entbindung des Arbeitnehmers von der Zu-
stellpflicht der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
würde zudem dazu führen, dass sich die – auch 
und gerade in Krankheitszeiten – wichtige Kom-
munikation zwischen Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber verringert. Die Kommunikation ist jedoch au-
ßerordentlich wichtig, um frühzeitig – an den Inte-
ressen von Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausge-
richtete – geeignete (Ausfall-)Maßnahmen einlei-
ten zu können. 
 
Nach alledem erschließt es sich nicht, warum das 
eAU-Projekt bisher allein auf die Frage der „tech-
nischen Machbarkeit“ beschränkt ist. Die wesent-
lichen Fragen, nämlich welche konkreten Vor- 
und Nachteile sich für die betroffenen Ärzte, 
Krankenkassen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
ergeben, welche Prozessänderungen notwendig 
würden, wie die aufgeworfenen Rechtsfragen be-
antwortet werden sollen, wie hoch der Kommuni-
kationsaufwand wäre usw., sind gänzlich ausge-
klammert. Dass eine eAU grundsätzlich technisch 
realisierbar wäre, ist unzweifelhaft. Diese Er-
kenntnis darf jedoch nicht die Schlussfolgerung 
nach sich ziehen, dass damit automatisch der 
Abbau von Bürokratie einherginge. Dies kann, 
muss aber nicht der Fall sein. 
 
Deshalb müssen als nächstes Gespräche mit den 
tatsächlich Betroffenen geführt werden. Was die 
Arbeitgeberschaft insgesamt angeht, so bestehen 
jedenfalls (noch) erhebliche Zweifel an einem Bü-
rokratieabbau.  


